
Anfrage der CDU-Fraktion: 

 
Auf welcher rechtlichen Grundlage durfte vom Minarett der Vatan Moschee am 17.04.2020 der 
Ruf des Muezzins, der noch über Lautsprecher verstärkt wurde, erfolgen? 
Anmerkung: Viele Anwohner haben verwundert den Ruf vernommen und beobachtet, dass 
zahlreiche Menschen auf dem Grundstück des Moscheegeländes sich versammelt hatten. 
 
 
Antwort des Umweltamtes: 
 
Es handelte sich um eine einmalige gemeinsame Aktion der Kirche, der jüdischen Gemeinde 
und der Moscheen, die zuvor u. a. in den Tageszeitungen angekündigt wurde. Weitere Erläu-
terungen ergeben sich aus der beigefügten Pressemitteilung der Ev. Kirche.  
 
Gegen die einmalige symbolische Aktion bestanden aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
keine Bedenken. 
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